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§ 1. Einführung

Durch die externe Rechnungslegung soll ökonomische Realität zweckgerecht 
abgebildet werden1. Die Frage, wann eine konkrete Abbildung zweckgerecht 
ist, kann freilich nicht pauschal beantwortet werden, sondern hängt von zwei 
wesentlichen Faktoren ab: Den Zwecken des zugrunde liegenden Rechnungs-
legungssystems sowie dem abzubildenden Sachverhalt.

I. Die Zwecke der betrachteten Rechnungslegungssysteme

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem handelsrechtlichen Jahres-
abschluss und dem Abschluss nach International Financial Reporting Standards 
(IFRS). Der handelsrechtliche Jahresabschluss hat die Aufgabe, den Kaufmann 
und interessierte Dritte über die wirtschaftliche Lage des rechnungslegenden 
Unternehmens und über den Erfolg des vergangenen Geschäftsjahres zu infor-
mieren (Informationsfunktion)2. Bei Gesellschaften dient der Jahresabschluss 
zudem der Rechenschaftslegung der Geschäftsführung gegenüber den Gesell-
schaftern, in der Weise, dass die Verwendung des anvertrauten Kapitals offen-
gelegt wird (Rechenschaftsfunktion)3. Daneben wird durch den Einzelabschluss 
der Betrag ermittelt, der als Gewinn an die Anteilseigner einer Kapitalgesell-
schaft ausgeschüttet werden darf. Bei Personengesellschaften bildet dieser Be-
trag die Grundlage für die Gewinnverteilung. Insgesamt wird daher von der 
Anspruchsbemessungsfunktion des Jahresabschlusses gesprochen4. Darüber 
hinaus wird der handelsrechtliche Jahresabschluss aufgrund des Maßgeblich-

1 Vgl. Ruhnke/Simons, Rechnungslegung nach IFRS und HGB, 2018, S. 137 ff.
2 Dicken/Henssler, Bilanzrecht, 2015, Rn. 1; Hinz, in: Böcking/Gros/Oser/Scheffler/Thor-

mann, Beck’sches Handbuch der Rechnungslegung, B 100 [Stand: Juli 2016] Rn. 9 ff. Die 
Selbstinformation und -kontrolle des Kaufmanns ist der traditionelle Zweck der Buchführung 
und Bilanzierung, Schön, ZHR 161 (1997), 133 (135 ff.); den Begriff der Informationsfunktion 
ablehnend, Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen, 2019, S. 98.

3 Leffson, Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, 1987, S. 64 ff.; Schulze-Oster-
loh, in: Schulze-Osterloh/Hennrichs/Wüstemann, Handbuch des Jahresabschlusses, Abt. I/1 
[Stand: September 2016] Rn. 35.

4 Hinz, in: Böcking/Gros/Oser/Scheffler/Thormann, Beck’sches Handbuch der Rech-
nungslegung, B 100 [Stand: Juli 2016] Rn. 35 ff.; Moxter, Grundsätze ordnungsmäßiger Rech-
nungslegung, 2003, S. 3 f.
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keitsprinzips (§ 5 Abs. 1 S. 1 EStG) auch für die steuerrechtliche Gewinnermitt-
lung nutzbar gemacht5.

Während der handelsrechtliche Jahresabschluss somit mehrere Funktionen 
erfüllt, besteht der alleinige Hauptzweck der IFRS-Rechnungslegung in der In-
formationsvermittlung6. Konkret soll der IFRS-Abschluss aktuellen und poten-
tiellen Investoren sowie anderen Gläubigern entscheidungsnützliche Informa-
tionen über das rechnungslegende Unternehmen zur Verfügung stellen (decision 
usefulness)7. Durch die sog. IAS-Verordnung, welche kapitalmarktorientierte 
Konzerne seit dem Jahr 2005 dazu verpflichtet, ihren Konzernabschluss nach 
IFRS aufzustellen, wird zudem eine Vergleichbarkeit der Abschlüsse im euro-
päischen Binnenmarkt angestrebt8.

II. Der abzubildende Sachverhalt

Die zweckgerechte Abbildung eines Sachverhalts stellt den Rechnungslegen-
den vor besondere Herausforderungen, wenn es sich bei dem abzubildenden 
Sachverhalt um ein kompliziertes, neuartiges Phänomen handelt, das bisher 
kaum Gegenstand von Bilanzierungsentscheidungen war, und es keine Rechts-
normen gibt, die diesen Sachverhalt explizit regeln. Denn in diesem Fall muss 
der Rechnungslegende zunächst die abzubildende Realität verstehen und diese 
anschließend unter die – häufig auslegungsbedürftigen – bestehenden Bilanzie-
rungsvorschriften subsumieren. Derzeit wirft insbesondere die Abbildung von 
sog. Kryptowährungen bzw. -coins9 eine Reihe offener Rechnungslegungsfra-
gen auf.

5 Schmidt/Usinger, in: Grottel/Schmidt/Schubert/Störk, Beck’scher Bilanz-Kommentar, 
2020, § 253 HGB Rn. 111 f.; Schulze-Osterloh, in: Schulze-Osterloh/Hennrichs/Wüstemann, 
Handbuch des Jahresabschlusses, Abt. I/1 [Stand: September 2016] Rn. 35.

6 Coenenberg/Haller/Schultze, Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, 2018, S. 24; 
Schön, ZHR 161 (1997), 133 (155); Pellens/Fülbier/Gassen/Sellhorn, Internationale Rech-
nungslegung, 2017, S. 99 ff.

7 Rahmenkonzept (2018) CF.1.2.
8 Art. 1 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstan-
dards, ABl. EG v. 11.09.2002, L 243/1 (IAS-Verordnung).

9 Kryptowährungen sind keine Währungen im rechtlichen Sinne (siehe S. 190 dieser Ar-
beit). Wenn in dieser Arbeit von Kryptowährungen gesprochen wird, ist dieser Begriff daher 
untechnisch zu verstehen. Entsprechendes gilt für den Begriff der Kryptocoins, da es sich tech-
nisch nicht um Münzen handelt (siehe S. 23 dieser Arbeit).
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III. Kryptowährungen als Gegenstände 
offener Rechnungslegungsfragen

Die erste Kryptowährung wurde im Jahr 2008 von Satoshi Nakamoto10 in einem 
Whitepaper mit dem Titel „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“ be-
schrieben11. Nur kurze Zeit später konnte der Bitcoin als Werteinheit von seinen 
Nutzern als Alternative zu herkömmlichen Währungen eingesetzt werden. Der-
zeit gibt es über 12.000 weiterer solcher Kryptowährungen12. Die prominentes-
te und diejenige mit der mit Abstand größten Marktkapitalisierung ist jedoch 
weiterhin der Bitcoin. Der Bitcoin und die Kryptowährungen, denen der Bitcoin 
als „Blaupause“13 dient, sind als Zahlungsmittel konzipiert, die unabhängig 
von Finanzdienstleistern wie Banken oder sonstigen Intermediären transferiert 
werden können. Innerhalb eines Kryptowährungssystems können Werteinhei-
ten damit direkt von einem Nutzer an den anderen (peer to peer) übertragen 
werden14. Bei reinen Peer-to-Peer-Zahlungssystemen besteht grundsätzlich das 
Problem, dass sich die einzelnen Nutzer im Zweifel nicht kennen und daher 
auch nicht vertrauen. Insofern macht ein Peer-to-Peer-Netzwerk nur dann Sinn, 
wenn sich die Nutzer darüber einigen können, wem wie viele Werteinheiten zu-
stehen und insbesondere sichergestellt ist, dass ein unehrlicher Nutzer diesel-
be Werteinheit nicht mehrfach ausgeben kann. Um diese Probleme zu lösen, 
bedient man sich bei Kryptowährungen häufig der Blockchain-Technologie15. 
Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass die gesamte Transaktionshistorie eines 
Kryptowährungsnetzwerks in einer Datenbank, die als Blockchain organisiert 
ist, fälschungssicher gespeichert wird. Durch die Nutzung einer Blockchain als 
Datenbankstruktur wird ein Konsens zwischen den Netzwerkteilnehmern über 
die Transaktionshistorie geschaffen und ein double spending verhindert.

Wie bereits dem Namen entnommen werden kann, zeichnet sich die spe-
zielle Datenbankstruktur einer Blockchain dadurch aus, dass mehrere einzel-
ne Transaktionen in Blöcken (sog. blocks) zusammengefasst werden und diese 
Blöcke – beginnend mit dem sog. Genesis-Block – chronologisch aneinander 
gehängt werden16. Wenn im Netzwerk neue Transaktionen aufgegeben werden, 
werden auch diese von einem unabhängigen Netzwerkteilnehmer zunächst in 
einem Block zusammengefasst und in dieser Form anschließend an die beste-

10 Satoshi Nakamoto ist ein Pseudonym. Bis heute ist nicht geklärt, welche Person oder 
welche Personengruppe sich dahinter verbirgt.

11 Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
12 Auch für den folgenden Satz https://coinmarketcap.com/ (zuletzt abgerufen am 

16.03.2023).
13 Begriff entnommen von Terlau, in: Möslein/Omlor, FinTech-Handbuch, 2019, § 20 

Rn. 7.
14 Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, S. 1.
15 Für eine ausführliche Darstellung der Blockchain-Technologie siehe S. 23 dieser Arbeit.
16 Vgl. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, S. 2 f.
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hende Blockchain angehängt. In den meisten Kryptowährungssystemen kann 
ein Netzwerkteilnehmer nur dann einen neuen Block an die Blockchain anhän-
gen, wenn er einen rechenintensiven Arbeitsbeweis (proof of work) erbringt. 
Der geforderte Arbeitsbeweis sorgt unter anderem dafür, dass eine nachträg-
liche Änderung der bestehenden Blockchain unwirtschaftlich wird und trägt 
so zur Fälschungssicherheit der gesamten Transaktionshistorie bei17. Da die 
Erbringung eines solchen Arbeitsbeweises in aller Regel sehr aufwendig ist, 
wird der Netzwerkteilnehmer, der einen neuen Block an die Blockchain an-
hängt, meist mit (neuen) Werteinheiten des jeweiligen Kryptowährungssystems 
belohnt18. Vor diesem Hintergrund wird das Anhängen eines neuen Blocks an 
die Blockchain als Mining und der Netzwerkteilnehmer, dem dies gelingt, als 
Miner bezeichnet.

Abbildung 1: Struktur einer Blockchain I

Während es sich bei Bitcoin zunächst um ein Nischenphänomen handelte, für 
das sich hauptsächlich Technikbegeisterte interessierten19, wird mittlerweile 
geschätzt, dass das tägliche Transaktionsvolumen von Kryptowährungen im Ja-
nuar 2020 allein in Deutschland 3,3 Milliarden Euro betrug20. Zudem haben 
Kryptowährungen in jüngerer Zeit aus mehreren Gründen breite mediale Auf-
merksamkeit erhalten. Diese bezieht sich zum einen auf die Entwicklung der 
Kaufkraft von Kryptowährungen und insbesondere von Bitcoin: Während im 
Jahr 2010 noch 10.000 Bitcoins für zwei Pizzen bezahlt wurde21, betrug der 
durchschnittliche Preis für einen Bitcoin am 17. Dezember 2017 bis zu 19.000 
US-Dollar22. Nur einen Monat später, am 17. Januar 2018, wurde ein Bit-
coin auf den Kryptobörsen im Durchschnitt für ca. 11.000 US-Dollar gehan- 

17 Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, S. 3.
18 Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, S. 4.
19 Yelowitz/Wilson, Applied Economic Letters 22 (2015), 1030 (1034 ff.).
20 Dorfleitner/Hornuf/Wannenmacher, ifo Schnelldienst 8/2020, 33 (39).
21 Grigo/Hansen, ifo Schnelldienst 17/2019, 6 (7).
22 Vgl. https://www.blockchain.com/prices/BTC (zuletzt abgerufen am 16.03.2023); 

Handelsblatt, Bitcoin durchbricht 20.000-Dollar-Marke, Dezember 2017; FAZ, Bitcoin-Kurs 
durchbricht 20.000-Dollar-Marke, Dezember 2017.
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delt23. Im Zusammenhang mit dieser rasanten Wertentwicklung wurde zum 
Teil auch über Preismanipulationen, die auf Kryptobörsen in erheblichem Um-
fang stattfinden, öffentlich berichtet24. Neben den Preisen von Kryptowährun-
gen machte auch der erhebliche Energieverbrauch, der durch das Mining neuer 
Werteinheiten entsteht, Schlagzeilen25. So wird geschätzt, dass allein der zum 
Betrieb des Bitcoin-Netzwerks erforderliche Energieverbrauch mit dem gan-
zer Volkswirtschaften wie Belgien oder Dänemark vergleichbar sei26. Andere 
Schätzungen gehen davon aus, dass allein mit der Energie, die aufgewendet 
wird, um einen neuen Block an die Bitcoin-Blockchain anzuhängen, 28 Haus-
halte in den USA für einen Tag mit Energie versorgt werden könnten27. Trotz 
des erheblichen Stromverbrauchs, der durch die Fortschreibung der Bitcoin-
Blockchain entsteht, wird der Blockchain-Technologie als solcher ein enormes 
disruptives Potential zugesprochen28. Teilweise wird die Blockchain-Techno-
logie gar als eine der disruptivsten Technologien der vergangenen Jahre be-
schrieben, welche die Wirtschaft und die Gesellschaft in einem ähnlichen Maße 
wie einst das Internet verändern könnte29. In der Tat bietet die Verwendung 
einer Blockchain als Datenbankstruktur in bestimmten Wirtschaftszweigen eine 
Reihe von Vorteilen. Dies gilt namentlich für einen Teil der Finanzindustrie30. 
Denn dadurch, dass in Blockchain-Netzwerken Transaktionen peer to peer aus-
geführt werden, könnten Banken und sonstige Intermediäre überflüssig werden. 
Hiervon erhofft man sich unter anderem geringere Transaktionsgebühren und 
schnellere Transaktionsgeschwindigkeiten. Diese Vorteile könnten nicht nur 
bei reinen Zahlungssystemen, sondern etwa auch bei der Verwaltung und dem 
Transfer von Wertpapieren genutzt werden31. Neben dem Einsatz zur eigentli-

23 Vgl. https://www.blockchain.com/prices/BTC (zuletzt abgerufen am 16.03.2023).
24 Börsen-Zeitung, Bitcoin-Geblubber, Mai 2019; Business Insider, How traders ‚pump 

and dump‘ cryptocurrencies, November 2017; Dölle, c’t 21/2018, 32 (33); Schneider, Wash 
Trading: Über 90 Prozent des Krypto-Handelsvolumen ist Fake, April 2019.

25 Handelsblatt, Bitcoin-Boom auf Island, Februar 2018; Spiegel, Bitcoin-Schürfer ver-
brauchen mehr Strom als ganz Dänemark, November 2018; Zeit Online, Der verkannte Strom-
fresser, Februar 2018.

26 Grigo/Hansen, ifo Schnelldienst 17/2019, 6 (7); Rauchs/Blandin/Klein/Pieters/Recana-
tini/Zhang, 2nd Global Cryptoasset Benchmarking Study, Dezember 2018, S. 82.

27 Kugler, Communications of the ACM 7/61 (2018), 15 (16).
28 Statt vieler Crosby/Nachiappan/Pattanayak/Verma/Kalyanaraman, Applied Innovation 

Review 2/2016, 6 (13 ff.); Tapscott/Tapscott, MIT Sloan Management Review, 2/58 (2017), 9 
(11 ff.).

29 Swan, Blockchain, 2015, S. xi; Beck, Computer 2/2018, 54 (55); zurückhaltender Iansi-
ti/Lakhani, Harvard Business Review 1/2017, 118 (120 ff.).

30 Vgl. Bank for International Settlements, Distributed ledger technology in payment, 
clearing and settlement, Februar 2017, S. 19; Nowiński/Kozma, Entrepreneurial Business and 
Economics Review 3/2017, 173 (179 ff.); Ritzer-Angerer, ifo Schnelldienst 20/2019, 43; Ruoti/
Kaiser/Yerukhimovich/Clark/Cunningham, Communications of the ACM 1/63 (2020), 46 (52).

31 Iansiti/Lakhani, Harvard Business Review 1/2017, 118 (121 ff.); Schlatt/Schweizer/Ur-
bach/Fridgen, Blockchain: Grundlagen, Anwendungen und Potenziale, 2016, S. 27 f. Nach 
dem Referentnentwurf des BMJV und des BMF sollen Schuldverschreibungen künftig auch 
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chen Verarbeitung von aufgegebenen Transaktionen erscheint in bestimmten 
Fällen auch ein Einsatz der Blockchain-Technologie zu reinen Dokumentati-
onszwecken sinnvoll. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass in einer Daten-
bank, die als Blockchain organisiert ist, sämtliche Transaktionen transparent 
und fälschungssicher gespeichert werden können. Dadurch lassen sich einzelne 
Geschäftsvorfälle von jedermann nachverfolgen und nachprüfen, der Einblick 
in die Transaktionshistorie des Blockchainsystems hat. Vor diesem Hintergrund 
ist es nicht verwunderlich, dass unter anderem die Dokumentation globaler Lie-
ferketten32 sowie die Rechnungslegung33 als vielversprechende Anwendungs-
bereiche für die Blockchain-Technologie angesehen werden.

Dieses enorme Potential, das die Blockchain-Technologie bietet, wurde be-
reits 2018 im sog. FinTech-Aktionsplan von der Europäischen Kommission er-
kannt34. Auf nationaler Ebene folgte im September 2019 die Blockchain-Stra-
tegie der deutschen Bundesregierung. Durch diese Agenda soll erreicht werden, 
dass Deutschland ein attraktiver Standort für die Entwicklung von Blockchain-
Anwendungen und für Investitionen in diese wird35. Hierzu ist insbesondere 
ein klarer, verlässlicher Rechtsrahmen erforderlich36. Ganz ähnliche Bestre-
bungen wurden von der EU-Kommission bereits im FinTech-Aktionsplan for-
muliert37. Namentlich ist zu klären, wie offene Rechtsfragen, die im Zusam-
menhang mit Blockchain-Anwendungen aufkommen, vor dem Hintergrund der 
geltenden Gesetze zu lösen sind38. Für Unternehmen, welche die Vorteile und 
Potentiale von Blockchain-basierten Zahlungsmitteln nutzen (möchten), stellen 
sich solche offenen Rechtsfragen nicht nur auf den Gebieten des Vertrags- und 
des Steuerrechts, sondern – wie bereits angedeutet – auch auf dem Gebiet des 
Bilanzrechts bzw. der externen Rechnungslegung. Bilanzrechtliche Fragestel-
lungen werden im Zusammenhang mit Kryptowährungen dann auftreten, wenn 
ein rechnungslegungspflichtiges Unternehmen Kryptowährungen beispielswei-
se angekauft oder von Kunden angenommen hat und diese nun zu Zahlungs-

rein elektronisch und ggf. mittels Blockchain-Technologie begeben werden können, BMJV/
BMF, Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung von elektronischen Wertpapieren, Au-
gust 2020, S. 1.

32 Gaur/Gaiha, Harvard Business Review, 3/2020, 94 (98 ff.); Kamath, The Journal of The 
British Blockchain Association 1/2018, 47 (49 f.).

33 Carlin, Australian Accounting Review 29 (2019), 305 (307 ff.); Yu/Lin/Tang, The Jour-
nal of Corporate Accounting & Finance 29 (2018), 37 (42 ff.).

34 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, die Europäische 
Zentralbank, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Re-
gionen, FinTech-Aktionsplan: für einen wettbewerbsfähigeren und innovativeren EU-Finanz-
sektor – COM(2018) 109 final (Fintech-Aktionsplan der Kommission COM[2018] 109 final), 
S. 14 f.

35 BT-Drs. 19/13433, S. 4.
36 BT-Drs. 19/13433, S. 3, 12 f.
37 Fintech-Aktionsplan der Kommission COM(2018) 109 final, S. 12.
38 BT-Drs. 19/13433, S. 4.
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zwecken oder als Wertanlage im Bestand hält. Denn in diesen Fällen ist spä-
testens bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zu klären, ob und wie die im 
Bestand befindlichen Kryptowährungen im Jahresabschluss abzubilden sind. 
Weitere ungeklärte Rechnungslegungsfragen treten auf, wenn sich das Unter-
nehmen selbst als Miner betätigt hat und ihm durch diese Tätigkeit Kryptocoins 
zugeflossen sind.

Zu einem Teil der angesprochenen Problemfelder gibt es bereits betriebs-
wirtschaftliche Literatur, Diskussionspapiere sowie eine Stellungnahme des 
IFRS Interpretations Committee (IFRS IC). Eine detaillierte juristische Unter-
suchung zu diesen bilanzrechtlichen Fragestellungen fehlt bislang jedoch. Dies 
mag auch daran liegen, dass die Abbildung von Kryptowährungen noch nicht 
ausgeprägt in der Bilanzierungspraxis angekommen ist39. Allerdings ist trotz 
der derzeit geringen praktischen Bedeutung eine Klärung der bilanzrechtlichen 
Fragestellungen, die im Zusammenhang mit Kryptowährungen auftreten, aus 
mehreren Gründen von Interesse: Zum einen werden und können Blockchain-
basierte Kryptowährungen nicht einfach „vom Markt verschwinden“. Dies liegt 
daran, dass die einzelnen Werteinheiten in einem distributed ledger und damit 
global verteilt, auf einer Vielzahl von Servern gespeichert werden. Durch die 
Nutzung der Blockchain-Technologie können gespeicherte Werteinheiten auch 
nicht nachträglich gelöscht oder dem Inhaber ohne Weiteres entzogen werden. 
Das bedeutet, dass, sobald ein Marktteilnehmer einmal Kryptocoins – beispiels-
weise als Wertanlage in einer Krise – erworben hat, diese grundsätzlich auf un-
bestimmte Zeit im Bestand dieses Marktteilnehmers bleiben. Dies gilt selbst 
dann, wenn das Mining von Kryptowährungen in einzelnen Ländern verboten 
wird oder einzelne Server des Kryptowährungssystems zerstört werden40. Da 
es sich bei Kryptowährungen strukturell somit nicht um ein nur vorübergehen-
des Phänomen handelt, werden auch Rechtsfragen, die in diesem Zusammen-
hang auftreten, früher oder später (gerichtlich) zu klären sein. Vor allem aber 
sprechen gute Gründe dafür, dass Kryptowährungen und die zugrunde liegen-
de Technik in der gewünschten digitalisierten Wirtschaft weiter an Bedeutung 
gewinnen werden41. So können Blockchain-basierte Zahlungsmittel als kosten-
günstige und „virenfreie“ Alternative zu herkömmlichem Bargeld eingesetzt 

39 Nach einer Recherche des IASB gab es insgesamt 66 nach IFRS bilanzierende Unter-
nehmen, deren Bilanzstichtag zwischen dem 31.12.2018 und Juli 2019 lag, die Kryptowäh-
rungen im Bestand hielten, IASB, Staff Paper 12J, November 2019, Rn. 8. Die meisten dieser 
Unternehmen bewerteten die gehaltenen Kryptowährungen zwar zum beizulegenden Zeitwert, 
legten ihre genaue Rechnungslegungsmethode jedoch nicht offen, IASB, Staff Paper 12J, No-
vember 2019, Rn. 12. Soweit ersichtlich war die Bitcoin Deutschland AG das einzige publi-
zitätspflichtige Unternehmen, dessen handelsrechtlicher Jahresabschluss im Bundesanzeiger 
veröffentlicht wurde, das im Geschäftsjahr 2018 Bitcoins im Abschluss angesetzt hat. Der Aus-
weis von eigenen Bitcoins erfolgte laut Anhang dabei unter den sonstigen Vermögensgegen-
ständen, www.bundesanzeiger.de (zuletzt abgerufen am 16.03.2023).

40 Vgl. Cap, HMD 49 (2012), 84 (92).
41 Vgl. auch Fintech-Aktionsplan der Kommission COM(2018) 109 final, S. 3.
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werden. Eine Nutzung ist daher insbesondere für Unternehmen, die ihre Leis-
tungen global im Internet anbieten und absetzen, interessant. Darüber hinaus 
ist davon auszugehen, dass Kryptowährungen in einer automatisierten und di-
gital vernetzten Wirtschaft – Stichwort: Industrie 4.042 – eine entscheidende 
Rolle spielen werden. So sind Kryptowährungen für Transaktionen, die auto-
matisiert zwischen Maschinen im sog. internet of things durchgeführt werden, 
wegen ihres zugrundeliegenden Peer-to-Peer-Systems geradezu prädestiniert43. 
Wenn etwa künftig eine Maschine Energie oder sonstige Produktionsfaktoren 
benötigt, könnte sie diese automatisiert von einer anderen Maschine beziehen 
und unmittelbar mit Kryptowährungen bezahlen. Als Beispiel wird das Elektro-
auto genannt, das, immer wenn es an einer Ampel wartet, über Kontakte in der 
Straße automatisch mit Strom versorgt wird und im Gegenzug für jeden Lade-
vorgang eine kleine Transaktion von Werteinheiten auf der Blockchain zuguns-
ten des Stromlieferanten auslöst44. Eine Autorisierung der einzelnen Bezahl-
vorgänge durch den Eigentümer des Fahrzeugs bzw. durch den Kontoinhaber 
wird damit obsolet. Eine solche Zug-um-Zug-Transaktion im internet of things 
ist freilich nur möglich, wenn das zahlende Unternehmen Kryptowährungen im 
Bestand hält und sich der Vertragspartner bereit erklärt, Kryptowährungen als 
Gegenleistung anzunehmen. Insofern wird sich bei beiden Beteiligten einer sol-
chen Maschine-zu-Maschine-Transaktion zukünftig die Frage stellen, wie die 
bereitgehaltenen bzw. angenommenen Bestände an Kryptowährungen im Jah-
resabschluss abzubilden sind.

Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, die Lücke, die in der Rechtswis-
senschaft hinsichtlich der bilanzrechtlichen Behandlung von Kryptowährungen 
besteht, zu schließen. Hierzu wird im Folgenden untersucht, ob und wie Block-
chain-basierte Zahlungsmittel, die von einem Unternehmen im Bestand gehal-
ten werden, im handelsrechtlichen Jahresabschluss sowie im Jahresabschluss 
nach IFRS abzubilden sind. Sollte sich zeigen, dass eine zweckgerechte Ab-
bildung nach geltendem Recht nicht möglich ist, wäre in einem zweiten Schritt 
über rechtspolitische Maßnahmen nachzudenken, durch die ein bilanzrecht-
licher Rahmen für Blockchain-basierte Zahlungsmittel geschaffen wird. Inso-
fern soll die folgende Untersuchung auch einen Beitrag zur Beantwortung der 
Frage leisten, ob das geltende (Bilanz-)Recht auf eine zunehmende „Tokenisie-
rung“, also eine vermehrte digitale Abbildung von Vermögenswerten45, in der 
Wirtschaft vorbereitet ist.

42 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Aktueller Begriff – Industrie 
4.0, September 2016, S. 1.

43 Christidis/Devetsikiotis, IEEE Access 4 (2016), 2292 (2298); Grigo/Hansen, ifo 
Schnelldienst 17/2019, 6 (7); ferner Schlatt/Schweizer/Urbach/Fridgen, Blockchain: Grund-
lagen, Anwendungen und Potenziale, 2016, S. 32 f.

44 Grigo/Hansen, ifo Schnelldienst 17/2019, 6 (7).
45 BaFin, Tokenisierung, April 2019.
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Da es bei der bilanzrechtlichen Abbildung im Jahresabschluss um die Ab-
bildung ökonomischer Realität geht, ist es für die Beantwortung der aufgewor-
fenen Forschungsfrage zunächst erforderlich, die technischen Grundlagen von 
Kryptowährungen zu verstehen und den genauen Untersuchungsgegenstand zu 
bestimmen. Beides soll im nun folgenden technischen Grundlagenteil dieser 
Arbeit geschehen, der mit einer knappen Darstellung herkömmlicher Trans-
aktionssysteme beginnt46. Anschließend folgt eine Erläuterung der bilanzrecht-
lichen Grundlagen, die für den handelsrechtlichen Jahresabschluss sowie den 
Jahresabschluss nach IFRS gelten47. Mithilfe der aus diesem Grundlagenteil ge-
wonnen Erkenntnisse kann sodann der Ablauf der weiteren Prüfung festgelegt 
werden48.

46 § 2. I. dieser Arbeit.
47 § 2. II. dieser Arbeit.
48 § 2. II 3. (S. 86) dieser Arbeit.
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